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zu t1.gq IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro Lackner und Kollegen haben 
am 3. März 1994 unter der Nr. 6194/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Presseförderung gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

OV1. Welche Voraussetzungen muß eine zeitung erfüllen, um einen 
Antrag auf Presseförderung stellen zu können? 

2. Nach welchen Kriterien wird die Presse- und Publizistik
förderung vergeben? 

3. Wie erfolgt die Vergabe bzw. welches Gremium entscheidet 
über jeweilige Höhe und Zuerkennung der Presseförderung? 

4. Wann werden die im Budget 1994 vorgesehenen Presseförde
rungsmittel vergeben? 

50 Welche Tageszeitungen haben im Jahr 1993 Presseförderung 
erhalten? 
Auf welche Höhe in Summe beläuft sich die Presseförderung 
für Tageszeitungen für das Jahr 1993? 
Wie hoch sind die jeweiligen Förderungsbeträge? 
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6. Welche überregionalen Wochzeitschriften haben im Jahr 1992 
Presseförderung zuerkannt erhalten? 
Wie hoch ist die Förderung in Summe? 
Wie hoch sind die einzelnen Förderungsbeträge? 

7. Welche regionalen wochenzeitungen haben im Jahr 1993 
Presseförderungen erhalten? 
In welcher Höhe (Gesamtsumme)? 
Wie hoch sind die Förderungen im einzelnen? 

8. Welche wöchentlich erscheinenden Bezirkszeitungen, die von 
einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung getragen werden, 
werden in der Presse- und PUblizistikförderung der Bundes
regierung berücksichtigt, und in welcher Höhe? 

9. Wenn dies nicht der Fall ist, aus welchem Grund wurde ihnen 
eine Presseförderung bisher versagt? 

10. Welche Möglichkeiten sehen Sie, solche Bezirksblätter in 
den Katalog der Presseförderung aufzunehmen und dadurch 
gerade in den ländlichen Regionen eine umfassende lokale 
Berichterstattung zu gewährleisten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 
Die Voraussetzungen der allgemeinen Presseförderung, die den 

Tages- und Wochenzeitungen zugute kommt, sind in § 2 des Pres
seförderungsgesetzes 1985, BGBI. Nro 228, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 865/1992 (in der Folge kurz 
Presseförderungsgesetz 1985) geregelt. Die Voraussetzungen der 

besonderen Förderung in § 7 leg.cit. Gemäß den §§ 3 und 8 
leg.cit. sind Anträge innerhalb der ersten drei Monate eines 

Kalenderjahrs beim Bundeskanzleramt einzubringen. Das Begehren 

hat die Erfüllung der Voraussetzungen für die Förderung darzu

legen; ihm sind die Bescheinigungen, nach denen sich gemäß § 5 

Abs. 1 die Förderung zu richten hat, und alle sonstigen zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen 
anzuschließen. 
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Zu Frage 2: 

Die Kriterien für die Vergabe der allgemeinen und der beson

deren Presse förderung sind in den §§ 5 und 7 des Presse förde

rungsgesetzes 1985 geregelt. 

Die Förderung der Publizistik, die der staatsbürgerlichen 
Bildung dient, ist im Abschnitt II des Bundesgesetzes über die 

Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1984, 

BGBl. Nr. 369 (in der Folge kurz PUblizistikförderungsgesetz 
1984), geregelt. Förderungsmittel können gemäß diesem Bundes

gesetz Verlegern periodischer Druckschriften gewährt werden, 

sofern diese Druckschriften die in § 7 Abs. 1 und 2 leg.cit. 

festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Die Förderung beträgt 

mindestens 4 vT und höchstens 4 vH der im Bundesfinanzgesetz 

hiefür vorgesehenen Mittel. Im einzelnen wird die Förderungs

höhe von dem gemäß § 9 leg.cit. eingerichteten Beirat nach 
Maßgabe des Förderungsbedarfs, der Erscheinungsfrequenz und 
nach der Bedeutung der Zeitschrift für die Erhaltung der Medien

vielfalt bestimmt. Die Bundesregierung folgt regelmäßig den 

Empfehlungen des Beirats. 

Zu Frage 3: 

Die Beschlußfassung über die Zuteilung von Förderungsmitteln 

nach dem Presseförderungsgesetz 1985 obliegt gemäß § 4 bzw. § 6 

Abs. 2 leg.cit. der Bundesregierung. Beabsichtigt die Bundes

regierung, einern Ansuchen um allgemeine Förderung "mangels 

Vorliegens der in diesem Bundesgesetz genannten Voraussetzungen 

nicht oder nicht voll zu entsprechen", so hat der Bundeskanzler 

gemäß § 4 Abs. 2 des presseförderungsgesetzes 1985 vor der Be

schlußfassung ein Gutachten der gemäß § 4 Abs. 3 leg.cit. einge

richteten Kommission darüber einzuholen, ob die Voraussetzungen 

für die Förderung vorliegen, und der Bundesregierung das Gut

achten vorzulegen. Gemäß § 6 Abs. 2 leg.cit. hat die Bundesre

gierung vor ihrer Beschlußfassung über die besondere Förderung 

jedenfalls ein Gutachten der Kommission gemäß § 4 Abs. 3 

leg.cit. einzuholen. 
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Zu Frage 4: 

Die Bundesregierung wird die Zuteilung der Förderungsmittel 

gemäß dem Presseförderungsgesetz 1985 jedenfalls nach der 

Sitzung der gemäß § 4 Abs. 3 eingerichteten Kommission beschlie

ßen. Diese wiederum kann erst nach Ablauf der gesetzlich mit 

den ersten drei Monaten eines jeden Kalenderjahres festgelegten 

Einreichfrist und nach der AUfbereitung der Anträge und Durch

führung der notwendigen Berechnungen ihre Empfehlungen abgeben. 

Die Bekanntgabe eines genauen Zeitpunkts ist nicht möglich, die 

Vergabe erfolgt aber regelmäßig in der ersten Jahreshälfte. 

Zu Frage 5: 

Im Finanzjahr 1993 wurden gemäß dem Presseförderungsgesetz 1985 

Förderungsbeträge für folgende Tageszeitungen ausbezahlt: 

Tages
zeitung 

KTZ -
Kärntner 
Tageszeitung 

Kleine 
Zeitung 

Kurier 

Neue 
Kronenzeitung 

Neue Vbg. 
Tageszeitung 

Neue zeit 

Neues 
Volksblatt 

OÖ Nachrichten 

Die Presse 

Salzburger 
Nachrichten 

Allgemeine 
Förderung 

4,459.664,40 

5,229.808,39 

4,183.846,73 

5,229.808,39 

2,523.695,67 

5,050.446,84 

4,382.430,62 

5,229.808,39 

5,229.808,39 

5,229.808,39 

Besondere 
Förderung 

22,061. 757 , 80 

17,562.252,83 

34,918.789,61 

17,451.737,68 

35,435.877,59 
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Der Standard 

SVZ - Salzbur
ger Volksztg. 

Tiroler 
Tageszeitung 

Vorarlberger 
Nachrichten 

Wiener Zeitung 

- 5 -

5,229.808,39 32,162.628,59 

2,892.685,78 14,106.955,92 

5,229.808,39 

5,229.808,39 

3,666.262,84 

SUMME 68,997.500,-- 173,700.000,02 

Zu den Fragen 6 und 7: 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des Presseförderungsgesetzes 1985 können 

Wochenzeitungen unter anderem nur dann gefördert werden, wenn 

sie nicht nur von lokalem Interesse sind und eine Verbreitung 

und Bedeutung zumindest in einem Bundesland aufweisen. Da eine 

weitergehende Kategorisierung der Zeitungen nach der Verbrei

tung im Presseförderungsgesetz 1985 nicht vorgesehen ist, 

liegen auch keine diesbezüglichen Daten vor. 

Angeschlossen ist vielmehr eine Aufstellung aller an Wochen

zeitungen in den Finanzjahren 1992 und 1993 ausbezahlten 

Förderungsbeträge. 

a) Finanzjahr 1992: 

Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 

Außerferner Nachrichten 

Badener Zeitung 

BF - Die Burgenlandwoche 

Blickpunkt 

Braunauer Rundschau 

BVZ - Burgenländische Volkszeitung 

Crikveni Glasnik Gradisca 

125.032,90 

125.032,90 

125.032,90 

1,449.435,19 

1,539.263,06 

449.064,93 

1,398.667,08 

125.032,90 
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Der Ennstaler 

Falter 

Frauenblatt 

Die Furche 

Hrvatske Novine 

Kärntner Kirchenzeitung 

Kärntner Nachrichten 

Kirche Bunt 

Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt 

Kirche - Wochenzeitung für das Bistum Innsbruck 

Kirchenzeitung der Diözese Linz 

Mühlviertler Rundschau 

Murtaler Zeitung 

"Nas Tednik 

Nedelja 

NFZ - Neue Freie Zeitung 

Neue NÖN - Niederösterreichische Nachrichten 

Neue Wochenschau 

Der neue Obersteirer 

Niederösterreichische Rundschau 

Obersteirische Nachrichten mit 
Illustrierter Tauernpost 

Obersteirische Zeitung 
Obersteirische Volkszeitung 

Der österreichische Bauernbündler 

präsent 

profil 

Rieder Rundschau 

,. 

125.032,"90 

1,494.228,48 

756.256,45 

1,528.456,68 

320.302,10 

486.569,42 

970.072,88 

389.756,43 

359.869,12 

383.962,41 

472.863,67 

923.557,83 

125.032,90 

402.651,89 

253.876,66 

1,128.368,52 

1,539.263,06 

1,300.392,50 

125.032,90 

1,539.263,06 

125.032,90 

125.032,90 

1,289.000,39 

1,393.415,09 

1,539.263,06 

1,154.447,28 
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Rupertusblatt 

Salto 

Salzburger Woche 

Salzkammergut - Zeitung 

Samstag 

Sonntagsblatt für steiermark 

Sonntagspost (Wörgl) 

Sport und Toto 

Sport funk 

Die Steirische Wochenpost 

Steyrer Zeitung 

Vorarlberger Kirchenblatt 

Vorarlberger Volksbote 

Vöcklabrucker Rundschau 

WeIser Rundschau 

Wiener Kirchenzeitung 

wiener Sport am Montag 

Wochenpresse 

- 7 -

Wörgler und Kufsteiner Rundschau . 

SUMME 

b) Finanzjahr 1993: 

Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 

Badener Zeitung 

BF - Die Burgenlandwoche 

Blickpunkt 

BVZ - Burgenländische VOlkszeitung 

589.753,-41 

912.406,25 

1,370.897,94 

125.032,90 

1,056.940,93 

395.001,98 

125.032,90 

564.436,33 

209.574,34 

867.109,40 

125.032,90 

359.748,60 

221.008,89 

230.889,46 

692.668,38 

1,400.556,93 

345.119,15 

1,539.263,06 

125.032,90 

36,843.080,00 

144.749,80 

144.749,80 

1,397.163,81 

1,530.945,53 

1,410.508,93 
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Crikveni Glasnik Gradisca 

Der Ennstaler 

Falter 

Frauenblatt 

Die Furche 

Hrvatske Novine 

Kärntner Kirchenzeitung 

Kärntner Nachrichten 

Kirche Bunt 
Kirche - Wochenzeitung für das Bistum Innsbruck 

Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt 

Kirchenzeitung der Diözese Linz 

Murtaler Zeitung 

Nas Tednik 

Nedelja 

NFZ - Neue Freie Zeitung 

Neue NÖN - Niederösterreichische Nachrichten 

Der neue Obersteirer 

Neue Wochenschau 

Niederösterreichische Rundschau 

Oberösterreichische Rundschau 

Oberste irische Nachrichten mit 
Illustrierter Tauernpost 

Obersteirische Zeitung und 
Obersteirische VOlkszeitung 

Der österreichische Bauernbündler 

präsent 

profil 

64.919',70 

144.749,80 

1,530.945,53 

797.808,41 

1,530.945,53 

350.446,72 

542.342,08 

958.286,05 

387.973,69 
391. 026,85 

82.939,52 

460.726,55 

144.749,80 

462.962,29 

329.679,97 

1,272.121,18 

1,530.945,53 

144.749,80 

1,339.824,44 

1,530.945,53 

1,530.945,53 

144.749,80 

144.749,80 

1,395.602,57 

1,426.518,12 

1,530.945,53 

.. 6134/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



Rupertusblatt 

Salto 

Salzburger Woche 

Salzkammergut-Zeitung 

Samstag 

Slovenski Vestnik 

Sonntagsblatt für Steiermark 

Sonntagspost 

Sport und Toto 

Die steirische Wochenpost 

steyrer Zeitung 

Tango 

Vorarlberger Kirchenblatt 

- 9 -

Vorarlberger Volksbote/Vorarlberger 
- Wochenzeitung für Vorarlberg 

wiener Kirchenzeitung 

wiener Sport am Montag 

Wochenpresse 

Wörgler und Kufsteiner Rundschau 

SUMME 

Zu Frage 8: 

569.700.,72 

945.494,63 

1,382.308,97 

144.749,80 

1,025.841,16 

137.945,35 

395.392,97 

144.749,80 

694.688,00 

1,469.190,14 

144.749,80 

197.257,30 

387.858,31 

307.585,33 

1,355.061,71 

312.012,54 

1,530.945,53 

144.749,80 

36,091.000,00 

Im Hinblick darauf, daß im Presseförderungsgesetz 1985 eine 

besondere Rechtsform des Verlegers als Förderungsvoraussetzung 

nicht vorgesehen ist, werden darüber keine näheren Angaben 

angefordert, ob Zeitungen von einer öffentlich-rechtlichen 

Einrichtung getragen werden. Es ist allerdings darauf hinzu
weisen, daß gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 des Presseförderungsgesetzes 
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1985 Wochenzeitungen nicht zu fördern sind, wenn ihr Heraus-" 

geber oder Verleger eine Gebietskörperschaft ist oder wenn am 
Herausgeber oder Verleger eine Gebietskörperschaft beteiligt 
ist. 

Wochenzeitungen können aus Mitteln der PUblizistikförderung 

(vgl. § 7 Abs. 1 Z 1 des Publizistikförderungsgesetzes 1984) 

nicht gefördert werden. Unbeschadet dessen wird auf die in § 11 

leg.cit. festgelegte Berichtspflicht hingewiesen. Demnach hat 

die Bundesregierung dem Hauptausschuß des Nationalrats jähr
lich, spätestens bis 31. März des folgenden Haushaltsjahres, 

die Gründe ihrer Beschlüsse vorzulegen. Der Bericht über die 

Förderung im Finanzjahr 1993 wurde in der sitzung des Haupt

ausschusses des Nationalrats am 3. März 1994 behandelt. 

Zu Frage 9: 

Die Förderungsansuchen der folgenden Wochenzeitungen im Jahr 
1993 wurden abgelehnt: 

Außerferner Nachrichten 

Haller Lokalanzeiger 

Niederösterreichische 
Rundschau für Schwechat, 
Bruck, Hainburg 

News 

PM-Privatmarkt 

Rundschau - Oberländer 
Wochenzeitung 

wegen Nichterfüllung folgender 
Förderungsvoraussetzungen des 
Presseförderungsgesetzes 1985 
(vgl. angeschlossene Kopie 
des Gesetzestextes): 

§ 2 Abs. 1 Z 6 

§ 2 Abs. 1 Z 6 

§ 2 Abs. 1 Z 6 

§ 2 Abs. 4 

§ 2 Abs. 1 Z 1 und 4 

§ 2 Abs. 1 Z 4 
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Die im Bereich der Förderung gemäß dem Abschnitt lIdes 
Bundesgesetzes über die Förderung politischer Bildungsarbeit 

und Publizistik 1984 abgelehnten Ansuchen können dem in der 
Beantwortung der Frage 8 erwähnten Bericht der Bundesregierung 
entnommen werden. 

Zu Frage 10: 

Die Förderung von Bezirksblättern könnte jedenfalls nur durch 
eine Änderung des § 2 Abs. 1 Z 2 des Presseförderungsgesetzes 
1985 ermöglicht werden. 

Dies würde allerdings der Grundwertung des Presse förderungs

gesetzes 1985, wonach nur periodische Druckschriften, die 

nicht nur von lokalem Interesse sind und eine Verbreitung und 

Bedeutung zumindest in einem Bundesland aufweisen, vom Bund 

gefördert werden sollen, widersprechen. Es wäre daher eher 

angebracht, wenn die Länder und Gemeinden Bezirksblätter 

fördern würden. 

,\} /"l L..'-1' /, 
,~, i 
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frensefördel1lo"ngeaelll .911S 

ABSCHNnT I 

AIIßemHme panlcruDll 

(8GBI. Nr. jjU/I9114, Alt. I Z I) 

$ i. Der Bund hOl die ölterreichischen Tages
ond Wadien zeitungen durch finanzielle Zu."en
dungeo l:U fördern, um die den Zeitungen enute
~nden KoDtenbeloSlungen bei Nachrichtenllber
mittlu", und Vemieb teilweise zu decken. 

~ 2. (I) förderungsmitlel gind nach Maßgabe 
diroti Bundelßeseu.ell und der im Bundesfinnnzge
ceu 'Vorgesehenen Mittel Verlegern von Tagen
oder Wochenzeitungen auf deren Verlangen zu 
(l"Q'ihren, sofern die.e periodi.chen Druckschril
Ren die folgenden VOuuuclZungen erfullen: 

i. Sie mUssen auf Grund ihrea Inhalten uber den 
KreiD der reinen PochpreDse hinausreichen 
510wie vorwie"end der ""Iiuschen, ollgemein 
winsch~ftlichen oder kulturellen Information 
u"d Meinun"sbildung dienen und dorfen ' 
",eder Kundenzeiuchriften noch Presseor- ' 
Gnne von Interensenvtrtretungen sein; 

2. 'nie durfen nicht nur von lolullem Intereose 
nein lind mUtoen eine Verhreitun(l und Bedeu
tung zuminden in einem BundeDland ouEtYei-
oen; . 

l oie mUssen in Österreich ~erlcgt und herge-
ntelltwerden: 

"4. sie mUSStn zumindest 41rnal i~hrlich el1chei
nen sowie zum größrren Teil der Auflage in 
Österreich. 'Vo<",ieaend im freien V~rk8uf 
Nel im Ahon"ementbuug. erhiltlich Deinj" 

S. ßie mUnen bei Einbrinßunll deo Ansuchenn auf 
Zuteiluncr von fonlerunßDmituln oeit einem 
Jahr regelmaßig erllcheinen und in diener Zeit 
die VorougseUunllen fUr die Forderung erfullt 
haben; 

"6. Woche.,zehunllen mUntn nachprUlber ·eine 
verkaufte Auflage von mindestenß 5 000 StUck 
je Nummer nuf",einen und mindeslenn l:wei 
hauptberuflich talige Journ.liSll~n beschsfti
ßen; ihre Herauslleber und Verleger durfen 
",eder Gebieuk6rper~chaflen sein, noch dUr
fe" Gebieukorptuchaften an ihnen beteiligt 
sein; 

7. TQlJe~~ -ilungtn mUn.n nachprllibar eine 
verkauft.. Auflage "on minde.teno 
10 000 StU< " je Nummer Qu""ej~n und 
minde91eno d.:i hauptherußich tuuge Journnli
;ten beschSftige,,; ihr Verknufopreio dorf von 
jenem velgleichbt...,r Tageszeitungen nicht 
erheblich abweichen." 

(2) Die Vorouaaeuunllen deo Abo. I Z 6 entfallen 
~ Druwchriften. die in der Sprache einer in 

• Öoterreich lebenden VolluJllruppe 60terreichUdJer 
I ßwubUrger nichtdeutscher Sprocbl:ulJehori(lkeie 

!':rauog"3eben ci-enlen, norern diene Druc!tDchriften 
,~ Forderunll und Erhaltung dieser Volksgruppe 
dienen. 

(1) 
,.Nicht auf Gewinn gericheteten Vereinigungen,' 

deren Haupuufgabe die Veranstaltung oder Durch
fUhrung von rrusd<onferenzcn ist und die hidUr 

, von reprUent81iver Bedeutung sind,kOnnen fOrde-
i runglmilld bio Eur Hallte deslur Wochenzeitungen 
'gehenden Hochstausmaßes ($ 5 Abs. I) gewahrt 

Vw·erden." 
Die Mittel zur FOrderung oo!thu Vert:ini!;un

gen durfen jedoch wGenamt"8 "H" der im Bun
desfinan7.gescu vorgesehenen Mittel nicht uberstei· 
lien. Die geförderten VeueiniflUngen haben u~die 
widmungggemäße Veroendun(l der Fönlerunggmic
tel lJenaue Aufl:eichnungen zu flI~n und diese 
innerhalb der ernten drei Monate deo auE die lUlei- l 
lung der Förderun"smittel folgenden Kalenderjah
res dem Bundeskanzlernmt l:U Ubermitteln. 

,,(4) Eucheint eine Togen- oder Wochenzeituna 
bei Einhringung deo Anoucheno aur Zuteilun(l von 
forderun[llmiueln leit einem halben Jahr re!;elmn. 
ßi[l, 00 ißt oie nb ",eichend von Abi. i I 3 00 2U 
behandeln, alB ob oie im Il0nllen der Anuaggtellung 
"orangegangenen Jahr enchienen w8re." 

§ J. Ansuchen um Zuteilung von FOrderungomit
teIn nind innerhalb der ernten drei Mon= ~ineo 
Kalenderjahren beim l!IundeoltonzleMl einl:ubrin
gen. Dos Beijehren hnt die Erfullun[l der "oroun
oeuungen fur die Pörderuna danulegen; ihm gind 
die Bescheinillungen onl:unchlieBen, noch denen 
sich lIem.aß § 5 Abn. i die Förderung zu richten hat. 

$ 4. (I) Die BeochlußfDlloung uber elfe ZUleiluna 
"on POrderunllsmiueln nach diegern Bundeoaeoet2 
obliegt der Bundeorel)ierunlj. 

(2) 8ub.ichtiat die l!Iundeßregkrung, einem 
Ansuchen mangels Vorliq:;eno der in diesem Bun· 
desgeseu genannten Vornuoseuungen nicht oder 
nicht voll EU enuprechen, 00 Imt der Bunde.kanzler 
vor der Be.c"'ußfnssun(l ein Gutachten der «'om
mission gemiß Abs. :) d.rUbel einlluholen. ob die 
Vorauueu.un[len fnl die Förderung vorliegen, und 
der Bundesregierung dao Gutachten "orzulellen. 

(l) Die KomminJ;on, der die Erstauung "'::; Gut
achten (lems8 A'>o.: obliegt, ben:.:ht aus Dieben 
Mitgliedern. die me «OlglllU berofe.l .ind: 

I. Je l:wei Mitglieder oind 
0) vom Bundenlulnxler 
b) vom Verband öaterreichitcher Z:itungs

herawgeber lind Zeitun[lll"eriezer 
cl von der fUr die j"!.41l"liotill::hen Mitarbei

ter I10n Talles- und Wochenzeitungen 
l:ustllndigen Gewerkschaft 

fUr die Dauer von l:~ Jahren zu be.relten. 
2. Diene aechg MIt[llied~r haben oich binnen 

einer Woche OId eÜlec Voraiuenden zu eini
aen, widri(lenfnllo dieret vom Prruid;um den 
Osterreic:hlschen RechlUJonO'!lllSlulmm~ 
($ 42 der lllechullnt:lllltootdnung. ltGI8I. 
Nr. 96/ig60. in der i'OllSung den Bundell(lClla
zes BGBl Ne. S70/191l) binn~n ""eiterer 
zwei Wadlem EU 2leutimmen Ist. 

3. Die KommiDDiom !tonn Ihren Beruun"en AUD
/tunfupersonen beiziehen. 

(4) Die KommissiOfl) hnt dan GuttlChllZn binnelill 
oecho 'Wochen nach ih~r Befassung duirCh den 
Bundes/tanzler zu eroUllten. JEo hat auch die Me;- . 
wung derjenißen Mitglieder wiederzugeben, deren 
Auffassung in der Minderheit gehlieben i.t. 

(5) Wenn eg die Kommission einsummill .emp
fiehlt, !tann einem Verleller einer pericditd!en 
IDrudtllchrif, auch ein niedri(leru lF()gckrung~. 
trog gew!lhrt werden, ab nich nach $ Sergeben 
",Ulde. 

~ 5. (I) Die Förderungsmittel werder; den V cele
ßern der einzelne:! zu fördernden periodischen 
IDruckuhriften unter BerUcltsichuGun[l du im Bun
deofinanzgesetz fUr die~n Zwec:1t v0'iesehenen 
Mittel some der folgenden GrundSätze lZUßeteilt: 

l. 50 vH der hiefQr im Bundesfinanl:gesetz "or
gesehen~n Mittel werden unte r BeracItDichti
(lung der Hohe der J.hresumsau.neuer lIerge· 
ben, die sich fUr die betreffende periodische 
Drucltschrift aus dem nach dem End'Vemaufu
preis berechneten Vertriebserlös im vergonge
Den K.al~nderjnhr ergeben hSttej (BGBI. 
Nr.1I9/1900, Art. I Z 2) 

2. )0 "H der hiefur im Bundesfinanrgesetz vor
(lesehenen Mitte! w: rden Unter BerUcksichu
gung der Hbl:e d~r illr die I!eltlrderunß der 
beueHenden Druckschrift durc., di~ POlIt im 
v~rgangenrll Kalenderjahr = ~fge~endeten 
Z21hlun"en (BeIOrd~rungsg~i:chr und Zo:
ochlag zur BeforderungsgcbUhr fUr SamstaII' 
nummegn eincr Taeeszeitunjl) vergeben; 

3. 20 vII der im Bundesfinanzgesetz vorgelehe
nen Miurl .. erden unler BerUckaichtigunll 
der Hohe der vo", VerlaG fUr die betreffende 
Druckschrift im v~r3nngenen Kalenderjahr 
nufgewendet~n Zahlungen fUr TeleIon und 
Fern.chreibGebUhren vergeben; (BGBI. 
Nr. "9/1960, Alt. I Z J) 

4. der Fönl~runllibelr.g fUr eine Tnlje02eltun~ 
darf jedoch,,6 wH"und fUr eine Wochenzei
tung "I "H" der fUr die.~n Zweclt im Bundeu
finanzgese" vorgesehenen Mirtcl nicht uber
steigen, (BGBI. Nr. 1/9/1980. An. I Z 4) 

,,5. die im Bundrdinanzgesru fUr diesen Ztveclt 
vorgesehenen Mittel werden nach Abzug deu 
Miltel gemäß $ 2 Ab •• ) im Verh1ltnio von 65 
~u ~4 auf die Tagenritungen und Wochen.ei
tungen aufgeteilt," 

'. 

(2) KoplblStter, Mutationen sowie nndere 
IDruckschriften, die von demselben Verleger oder 
!Herausgeber unter dem gleichen Namen odeu 
unter einem nur durch eine regionale Bezeichnung 
obeteichenden Namen herauigebracht oder uber
~iegend von derselben Redakuon gellallet ~erden. 
oind nicht ßelJOnden llU fordern; die vom Verleger 
bicfur zufllewendeten 7.ahlungen im Sinne deu 
Abs. I sind vielmehr - sofern hiefUr eÜle Förde
rung beGehrt wird - b.,i der BerechnunG den For
derunllsbetrages fUr daß Stammblau zu berUcksich
tigen. 

(1) Werden von einem Verleger mehrere Tuge> : 
oder Wochenzeitungen verlegt, die jede fOr sich cIit 
VoraussetZungen fOr eine FordeNng erfollen ~ 
den, ,0 ist der z.."eithochste Förderung~ 
gemlR Aba: n um 20 "H, der drillhöch9te Fönfc. 
uungsbetrag um 40 'VH, der vierthOcll3le um 60 vii 
usO(. zu kUrzen. 

(4) Sollte der Geoamlbetra(l der nach den Abll. n' 
bis ~ wechnetcn Pönl~rungsbetrllge die Höhe h 
im Bunde.finanzgeseu vorgenehenen Mittel b 
steigen. 10 lIind in dem betreffenden Jahr alle lFfI1. 
derungsbellsge in gleicher Weise anteilsm!lßi~ 10 

kOrzen. 
"Sollte der Guamtbrtrag drr n.ch den Abs. I bis» 
errechnelen Fordrrungsbelllge die Hohe .Irr io 
Bundesfin.nzgesell vorgesehen~n Miueln nidrJ 
erreichen, so lind in dem betreffenden Jahr allt 
FOrdr.ungsbelrJge in Gleicher Weise antrilsm!8iß 
so lu erhohen, daß .lIe im BundesfinanlgeseCB 
vorllesehenen Mittel _ergeben werden könntn. 
Ab •. I Z 4 in dabei nicht anluwl'nden" 

• 
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• ABSCIiNITr 11 

(BGBI. Nt. 5)6/1964, An. I Z 2) 

ooodcrc Fa;'deruulI zur ErJ.alIUDIl der Medien-
~ic:Il • .h 

IS. (I) Unheschadet der Förderung nach 
chnitt I, hat der Bund durch eine besondero 
derung gemllß diesem Abschnitt Zur ErhaltuJIß 
Medien.id!a" in den Bundesländern beizuun
. Diese besondere Forderung besteht in finan· 
len Zuwendungen des Bundes "n Tageszeitu •. 

einschließlich Koplblatter mit besonderer 
leutung fUr die politische Meinungs- und Wil· 
,bildung. denen jedoch keine marktbcherr· 
ende Stellung zukommt. 

2) Ober die besondere Förderung beschließt die 
,deore!!ierufll!; sie haI zuvor ein GUlachten de. 
mmission &em2ß S 4 Ab •. 3 einzuholen. 

i 7. (I) Die Kommission hat unter Berücksicllti· 
'g der Zahl der eingelangten Anträge und der 
diese •• Z wrck im BundesfinanzgesClZ vorgese. 

Jen Mind ein Gutachten uber die einzelnen Fo •. 
lIngswerber zu enUllen. 

:2) Die FörderungswOrdigkeil liegt vor, solera 
gende Vorausseuungen edulll ",erden: 
I. Die zu fördernde Zeitung muß eine Tageszei

tung mit besonderer Bedeutung fur die po~ü
sehe Meinungs- und Willensbildung in minde
Sten. einem Bundesl~nd sein; diese IÖCßI 
jedenfalb dann vor, wenn die verbreitete Auf
lalle mindeStens 1 vH det BevölkerunGszah! 
des j=eiligen Bundeslandes Ubenchreim. 

!. Die zu fordernde ZeitunG muß fUr ihren n
dakliondlen Teil überwiegend hauptbeflIßich 
lltige Journalisten beschahigen. 
Die verbreilete Auflage de. zu fördcrnden 
Zeitung darf in einem Bundesland IS vH oder 

im gesamten Bundesgebiet 5 vH der je",eiligen 
B .. ölkerungluhl nicht Uberschreilen." 

6. Eine Zeilung ist nicht förderungSwurdig, 
",enn ihr Herausgeber oder Verleger DUch 

Annonunzeiuchrilten in einem im Vergleich 
zum jährlichen Seitenumfan; der zu fördern
den Zeitung bedeutenden Seitenumfang her
ausgibt; gleiches ;i1t. "'enn ein tvinschaftJi
c;hes oder oflanisatorisches Naheverhaltnia 
zum Herausgeber oder Verleger solcher 
Annonunzeiuchriften beslehL 
Der Verkaufsprds der zu fördernden Tages
uilung darf yon jenem vergleichbarer Tages
zeilunllen nicht erheblich abweichen. 

b. Eine Zeitung ist nicht förderung,,,,grdig, wenn 
mehr al, 22 vH ihres jllhrlichen Seitenumfan
ges aus Anzeigen besteht." 

(3) Die Kommission hat in ihr Gutachten Vor
schläge Uber die Höhe der einem Förderungnver
ber zuzuerkennenden FördenlDgsbwlge aufzu
nehmen. Diese Fördefllngsberrage bestehen aus 
<wem Grund- und einem Zusaubeuag und sind 
auf der Grundlage der fur diesen Zweck im Bun
dcsfinanzgeseu vorgesehenen Miltel wie folgt zu 
bercchnen: 

I. 50 vH der hiefur im Bundeslinanzgeseu vor
gesehenen Mittel sind in des Fonn auf die 
Fördefllngswerber' zu verteilen, daß jede zu 
fördernde Zeitung einen gleich hohen Grund
betrag, Kopfbläller jedoch nur die Hälfte die
ses Grundbeuages erhalten: 

2. 50 vB der hiefor im Bundeslinanzgeseu vor
gesehenen Minel sind in der Fonn auf die 
Fördefllngwerber &u verteilen, daß fur jeden 
Förderun;swerber ein Zuaatzbetng Zu 
berechnen ist, der fur jedel) Bundesland, fur 
das um Fördc:runi angesucht tvird, auf Gnmd 
der verbreiteten Auflage der zu fördernden 
Zeilung und des Zahl der im Vorjahr redak
tionell gestalteten Seiten bestimmt ·wird. Die 
innerhalb eines Bundeslandes mutierten, re
daklioneU Gestalteten Seiten sind dabei geson
dert zu berücksichtigen. 

(4) Keine Forderung gemäß Abs. ) Z 2 gebuhn 
dem förderungswesber fur BundesllInder, in denen 
die verbreitete Auflage 1017M der Bevölkerung1-
uhl ilber- od4:f i vH untencbreitet. 

§ D. Ansuchen auf besondere Fo.derung sind 
onnc.halb der enten drei Monate eines Kalender
jahre, beim Bundeskanzlerl1mt einzubringen. Das 
Begehren hat die ErfuUung der Voraussctzungen 
lur die besondere Förderung darzulegen; ihm sind 
alle zu seiner Beurteilung erforderlichen Unlerla
gen .nzuschließen. 

,,ABSCIiNI1T !II 

Jouroalistenaulbildung 

S ,. 'I) Ve,,:inigungen. deren Hauptaufgabe die 
brrufsbegleitende Aus· und Fonbildung von journa-

listischen Mitarbeilern österrcichischer Medienun
ternehmen ist und die hidür von reprllsentativer 
Bedeutung sind. können Förderung,mittel ge"'ähn 
werden. sofern sich hidllr alle gemaß $ 4 Abs. 3 Z t 
lit. bund c besteIlIen Mitglieder der Kommission 
aussprechen und diese Ver<inigungen folgende 
Vorausseuungen erfullen: 

I. Sie durfen nicht auf Gewinn gerichtet sein; 
2. ihre Aus- und Fortbildungmaßnahmen haben 

sich vorwiegend auf diejenigen Mitarbeiter zu 
beschränken, die als Angestellte eines öster.ei
chischen Medienunrernehmens journalistisch 
utig sind oder ihre journalistische Tätigkeit 
sUndig und nicht bloß ali tvinschaftJich 
unbedeutende Nebenbeschäftigung ausuben. 

(2) 70 vH der im Bundesfinanzgesetz fUr diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel werden an Vereini
gungen vergeben, die sich ausschließlich oder 
vorwiegend und intensiv der JournaliStenausbildung 
widmen und die folgende Voraussetzungen erfol
len: 

I. Sie mUssen mindestens einen hauptberuflich 
fur die Aufgaben der Journalinenausbildung 
Utigen Angestellten beschähigen und 

2. sie mOssen mindestens I 200 Ausbildungnage 
im Jahr erreichen. 

(3) 30 vH der im Bundeslinanzgesctz fur diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel werden nn Vereini
gungen vergeben, die ZWal den Vorau"etzungen 
nach AbI. I entsprechen. die aber die Voraussetzun
gen des Abs. 2 nicht edollen und die sich 
insbesondere auch der Talent- bzw. Nachwuchsför
derung widmen. Diese Mittel werden 110 veneilt, 
daß keiner Vereinigung mehr als ein Drittel davon 
ge"'lhn wird. 

(4) Ansuchen um Zuteilung von Förderungsmittel 
nach diescm Abschnitt sind innerhalb der ersten drei 
Monate eines Kalenderjahres beim Bundeswzler
amt einzubringen. Du Begehren hat die Erfollung 
der Voraussetzungen für die Förderung danulegen; 
ihm sind die notwendigen Besch.einigungen anzu
schließen. 

(5) Die geförde(ten Vereinigungen haben ober 
die widmungsgemlße Verwendung der Förde
Nngsmittel genaue Aufzeichnungen zu fuhren und 
diese innerhalb der enten drei Monate des auf die 
Zuteilung der Förderungsmittel folgendeIl Kalen
derjahres dem Bundeskanzleramt zu obermitteln. 

.. ABSCU!IIITr [V 

§ 1 C. D,e 10 diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Zu .. ·cndungen ."erJen fur jenes Kalenderjahr 

gewahn. lur das der Forderunglwerber die für die 
Zuerkennung notwendigen Unterlagen und Nach· 
",eise beigebrachI hat. 

§ 11. (I) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesel
ztS ist die Bundesregierung betraut 

(2) FUr die Vorbcreilung und Durchführung der 
BeschluSJe der Bundesre,gierung ist der Bun,l.,
kanzler zusl!!ndi!!. 

(l) S 2 Abi. 1 Z 4, 6 und 7, § 2 Abi. } und 4. S S 
Abs. 1 Z I, 2, 4 und S, S 7 Abs. 2 Z l, Sund 6 sowie 
der Abschnitt 111 in der Fanung de, Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.46511992 trelen mit I. Jänner 1992 in 
Kraft. 

(41 § 2 Abs. I Z 4. S 1 Alts .. \ rntrl ~211 un,l ~; 
Ahl.\ yorletzter und leule. Sal1. in dn " .. sung d'l 
Bundesgesel1.Cs 0(;111 N, Rt,S/I"'J! ur,en MIt 
I Ja"ner 1992 in Kra!. 

/S) § 10 Irill in drr b"un,: .Ir, 1III,ulrsI;cSellrt 
BGB!. Nr. 810511992 mil I. Jänner 1'1\13 in K,.II.·· 
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ABSCHNITr JI 

FlIrdtruoß der lI'ut.tiililih. dill kr llAllUblirncrli
cheD l8i1duDß d.i<tDI 

~ 6. D~m Bund obli:gt ferner nach lolßtnden 
()c!limmunflcn die Fördervng ~riodi\Cher Dr..ock
tthrilten im Hinblick aul die Erhaltung ilmr Vic!
fall und Vidznhl. 

tBGBI NI'. JS7IJ1IJ1, An. J Z I) 

ß 7. (I) Fordenanßsminri nach dicsem Bundesge
ttU hOnnen Verleßem ~riodischcr Drucluchrilun 
SCIY2hn tyerden. IlOfern diCK Druduchrihcn 

t. mindeGcens vicrmal jnhrlich und h6chsunl 
vienillmal in!!rli<h zum VerkauF cnlcheinen 
lind nichl mehr al. SO vII der Außa"e "raus 
obgeben; (BGBI. Nt. J5711901, AI1.1 Z Z) 

a. in ÖJurreich verlegt und he'ltllrllt tyerden 
und Iln denen ""enißltens ein Osterreichis<her 
Herausgeber beuiligt ;11; 

l ausschlieSlich oder vo""ietgend Ifngen der 
Politik, der &tubur oder der WeltnhSchauung 
(Relillion) oder der damit zusammenhnnßen
den ~iuenschllftlichen Diu.iplinen auf hohem 
Ninnu nbhandeln lind dadurch der ItaaubUr
ßerliehen Bildun" dienen; 

4. niehl nur von loknlem tnlCresse aind lind in 
/iJlehr ols einem I1h.ndesland in einem aUf 

Ce!nm'Uluflnß~ nngemcuencn UmfanG ver
breite, nind; (BGBI Nr. J57119tJZ, An. 1 Z J) 

S. §Ur Vereins- oder Of\lanisatiol1Jmincilun~cn 
lIliehl mehr als 20 IrH drs redalttiondlen 
Umfnnaen vtrtYenden; (BGBI. Nt. 35711901, 
An. J Z~) 

6. im Zeitpunkl der JEjnbrinll"nß eines Ansu
chens auf ZUlCiluR!l non lFördcfUn(\lmincln 
mindestenu oe;1 einem Jahr regdmSßig 
enchienen Bind und (BGB/. Nt. J5711901, 
An I Z C) 

7. die lFördenrnß im tlinblieh nuf die ~iruchzft
liehe Lage du ~riodischcn Drucluchrik 
erforderlich in. (BGBI. Nr. J57119111, An. I 
24) 

(Z) Den Verleßern periodischer Druckschrihcn, 
~ 2um Zeitpunkt der unbrinßung emu Amu
bns um Zuteiluna von Forderungsmitteln noch 
nicht scil einem Jahr reaclmnSia enchiencn (Abs. I 
Z 6) oder erst in Grundllng be"riHcn sind, hOnnen 
IfOrderunlsminel ($ 10 AbI J) l'Ie<>nh" tyrrden. 
tyenn der Verleller ein dem Abi. I Z 1 bis S enupre
(hendes verlegerisches und redakuonellen Konupt 
60",i, einen Finanzitrun«'l'lan vorlegt. (BGBI. 
Nr. lS7/19al, An. I Z 5) 

(l) forderv"ßsmiucl dorfen !lur ße",!\hn ~er
d~n, "'cnn nich EiflenlUm~r, Hernußßcb.:r und Ver
legu der zu fordemden ~riodischen lDruduchrih 
verpOiehlCn, diese ousschlielllich gur Dech:anß von 
Aufwendungen §Ur di~ IldördefIC periodilChe 
Dnreluchrih KU vet'IYcnden. 

\) O. 0) Ansuchen um ZUlCiluna von !Fanknrna6-
mitlCln fUr periodische Druduchrihcn Bind inner
halb der enten dai Monnte eines jeden Kalender
jahres bei dem im § I' ß'i!nnnnten ;eiens einzubrin
ßen. Einem llOlchen Ansuchen ist die im ~ '1 Abn. a 
llenannlC V ~rpßic.htunaserhlllrung und ein vollmnn
digt. und Ilberpr1llbare.!l Veneichnis oller !{ooun 
und Erull~e nn~uschlielkn, die der Druch.schrih im 
leuten KnIenderjahr rnutanden aind. 

(1) Die Vecuauna der FOrdcrunllsmi"el anel! 
Maßaobe d.r lFörderunßswllrdißheit obliCßl der 
laundczttßienrnß; dicllIl hOl bei c1er ZUlCi1ulIß Duf 
die VOlilchlaßc dlZll (lemd $ 9 ~ingcrichlCUn llIeiro
tes Bedachl xu nehmen. 

~ 9_ (I) Beim llundeGknndernml ist ein ~eilCrer 
Beirat ein~urichlCn. IhDl gehOren on: 

I. i~ ein VenrclCf der im lH»u~u!Bchut1 des 
NlIuonalralCs venrelCnen 5'OlitischeD Par
kien. 

2. je ein V.rtl'ttrr dei ÖllCrreichiochel\ ~crlt-
6Chafubund~ und der für die ioumnllsuscheD 
Mi~iur VOD ZciuchriflCn aUllUlndiaeD 
Gc",uluchafti (8GBI. Nr. J571191J1. An. H 
Z6) 

l. ein Vcnmer der publiz~1I '6'~aschllf
ten llII den ösumichischen Univer1litnteD, 

4 .... in Venmer du im $ '1 Aba. % 23 ßeDllllDICD 
tlltuenschahlichen DUziplinen; .. 

S. ein VenzclCt (lUV dem BcRich der Vollillbil
dun[l; 

6. ein Venmer der ~ =h.onnun EUr
ehen und Reliaioll"aeßeUdllNa; 

'1. je ein Venrner ~ SundCJllulnilirtllllUfi, d4:O 
BundCJlministeriuma §o.r Unltnicht und LIlOt 
und deo BundeominimriulD$ fGr '6'iucn&chnh 
und Fonchun(l; 

O. je ein Venm.e, reprüKntaunr VerciniBu'lGea 
Illterreichischer ZeitnchrifteaMroUUß~. 
ßsurrcichischer Zc:iuchrihcnverleacr uDd 
freier Jourunlimn. 

(2) Die Milßliedu ßemllll AI,.. B Z B ","erden 
dem Bundeskanzler von den don ßellllnncen ll'0J'
teien, die Milßlieder ßcmn!l Abs. U Z 2 tyercka d~1D 
Bundealu!nzler von den don (lenDnntea &!zchtDUU
{lern "orguchlngell. Dns Milßlied ßcmuß Abn. % 
Z 1 ""ird dem Bundrshanzler von einer ßemeinan-

men Konferen& oller InnilulC fur PublixiJuklYis!en
IlChnflCn on dcn IlstcrreichillChen Univtnitnun vor
ßcschlaaen, in der alle on diesen Insututen Habili
uecun 8OtII;C je ein ~5islCnu:nvtnrelCr und ein 
Vefll'elCr der Studierenden der publizisusch.n Wq
IlI:nschanen. der von der ÖSlCrrcichischcn Hoch
achulenchaFt bestellt wird. Stimmberechtigt lind. 
Der im Aba. I Z 4 aenannu: V cnreter <>'ird von der 
Osltrr.ichischen Reklorenkonferenz tinvcmehm
lieh mit der Akndemie d.r 'Wissenschalaen 170rge
schlagcn. Ocr im Abs. I Z S flenannu: V (nretcr 
l:Yird dem Bundeskanzler von einer "emeinlamen 
Konferenx der mit Fraßen der Vollubildung bel.S
ICn Einrichlungcn Ölterreichs vorGrsehlagen. Der 
im Abs. J Z 6 llenannlC Verueter ist dem Bundes
!L~nLlcr 110n den ßeselllich anerkannten Kirchen 
und Rdigionslluellsc:hnflen einvernehmhch vonu
schlauen. Die Mitgliedet aemiS Abs I Z 0 ",erden 
dem Bundeskanzler von den dort lIenanntcn Verei
nigungen vorgeschlagen. (BGBt. Nr. J5711962. 
An./ Z7) 

(3) Alle Mitglieder des Beirates ",erden von der 
BundesregierunIl fUr eine Funktionsl'eriode von 
drei {>;.alenderiahrcn be'tellt. S,e uben ihre funh
uon ehrenamtlich IIUS. In unmittelbarer Aufeinan
derfolge darf ein Mitglied dem Beirat nur ",ahnnd 
zIYei Funkuonl~rioden ang.horen 0,. M.tgl.eder 
sind 1ur Venehwiel\whril ube, Tnuachtn. dlt 
ihnrn llemSS S 0 Ab, , b.k.nnl <>.II'en, "urn.,h 
1<1. 

(4) Der Beirat haI einen Vonluenden und ~1ß.n 
Stell.enrelCr aUI dem Kreis leInt' M."I •• der nu 
",ahltn Er iSl beschlußhh'ß. ",rnn d.r Vonltundr 
odtr SCln Sttllvenrtur und mlRd."r", d.t Ua'''. 
du MII«It.du an"'tltnd ,.nd. er Ioat "f.n, 
BeschluSlC mll .!pfuhtr M.hrhe.1 drr oloer(ltbe· 
nen Slimmen Die erttmallge Etnbtrufuntl du Be.· 
rnus und du VOl\iu b.s tUI W.hI •• nu Vun.utn· 
den obliegen dem Bundrsk.nzlrr 

(~l Der Beiul hat ll<h ~.nr Ge""lluordnunn BU 
(jeben, dettn 2ullandthummrn r,nt, Mth,h ... VOll 
z",.i Dnueln der Stimmen der MUf1h.der bed.,' 

~ 10. (I) V~rleg.m ~riodiJe"u Drucluchnhcn, 
deren Forderunfl unter Ikdachlnahme auf ein GUt
nehlCn des Beirates (§ 9) von der Bund.sregierunB 
beschlossen ~ird, lIebuhren nach MallGab~ der im 
jihrlichen Bund,linnnz"ueu hidur vOf\le,ehrnen 
Millt! - unbcsch.dtl der Abs 4 und $ - !FOrde
runglb."!,, •. Die FOrderung ""ird je ..... ls nur fus 
ein Finanzj.hr bewilli!!l. (BGBI. Nr. J511'9tJ1, 
An 1 Z 0) 

(2) Die Forderung betrllßt mmdeatenu ~ 171 
. hOChstenl jedoch 4 vH der im l1uncl.,dintlnIlß~ 

hielUr vO<ßesehenen MillC!. Sir in im JEjftllelfn!] 
Untt( 8cdDehUtahme Duf ~in Gutachten dea !kirn. 
teS unkr 8crucluichtißUng du Umrnnfles, der A..§
lalle, der Aumauung und de, <YiruchaftJichen ~ 
einer periodischen Dnacluchrin femullCUco, 
wobei nuf die Erh"llUn" der Vielfnll und Vi~ 
zu nchlCn iaL (BeB'- Nr. Jj111')01, An. I Z ') 

(3) (Entf~l/l; BGBI. Nr. J5111961, An I Z 'O) 

(4) SoUIC der GesnmlbcU"(I d",. !lllch Aba. a 80 
"ewllhrenden Zuwendungen an die nls rOrderullß&
tyUrdig feslGeatelllCn Verleaer die Hohe der ,,~_ 
ßChenen MillCl obenchreilCn. llO !lind die [lCQIlIß 
Abi. 2 2U llc",nhrenden Fördenrnasbeullße 1lIHti:&. 
mllßill xu "unon. (BGBt. Nr. Jj7l'901. An.l 
Z 11) 

(~) Soll"", die aur ForderunG pcri04~ 
Dru<luchrihcn vOf\lcßehellea Miucl den ~_ 
betrag der nneh Abs. 2 zu ß=nluenden ~ 
dunGen 1Ib.:m.eiBen, llO hOllllen die IF6rdenr~_ 
trage enul'rechend erhohl ~erden. (BGJ/I. 
Nr. J51/J901, An. J Z 11) 

(6) § 4 Ah. , und $ S nind ,inngemnS nnzu"'at
den 

M~ 11_ Dte Bundmeßttrung bo, d~m Houputoo
IlChuB du NlIuonalrUl<1 jllhrlich. nplteltens ~ 
) I Mnn du folgenden Hauahalu;ahren, dU 
Gr1Inde ihrer Beschlusse 'Ionulegen.H 

ABsCtfNm 111 

~ 88 (I' $ H Ahn ~ ß'" an dtn Jolun 1\?7J ~ 
8'110 DIll drr Mo"ß*. doll bil Ru SO 0»[ der cL:n 
Rrchutrß«tm ßt",nhn.en Ford'''lIIßBmiu..1 ~ 
unM"'.alid.ea Vumllgen nU'ßC'"C'endrt ","~r&n 
durftn, dn du Unu"'nnßunll d.cKr R«lIUU1\!l" 
d.enl 

(l) Mn d •• Vollu<r\"'1Iß ~~ll<W ~~ 
lind mll der V cruvWIIß den lilundc:n ab 11' rIlßcr ViO 

Il'nyatrfchun in d~ Sltllde'reg.cnrDß, ~W!! 
dCI ~ 5 der liIunde.miniolCr fut Jwnil! bcunua. lDi:l 
Vo~reilun(l und Durchfüluung wr ~ata 
der lIundcJreßicrunll obliCll' dem BuDdenknnzkr. 
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